
Antrag an das Studierendenparlament Kiel, den 17.06.2025

Antrag zur Änderung der Organisations- und Beitragssatzung sowie der Wahl-
ordnung der Studierendenschaft der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Antragsteller: 

Max Härtel (für Anlage 2) und Kenan Bilen 

Antragstext: 

Das Studierendenparlament möge die folgenden Änderungen 

1. der Organisationssatzung der Studierendenschaft (Anlage 1) 
2. der Beitragssatzung der Studierendenschaft (Anlage 2) sowie 
3. der Wahlordnung der Studierendenschaft (Anlage 3) 

beschließen. 

Antragsbegründung: 

Im Übrigen wird auf die Begründungen in der Anlage verwiesen. 

Weitere Ergänzungen und Ausführungen sowie die Beantwortung etwaiger Fragen wird mündlich 
auf der Sitzung erfolgen.
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Anlage 1
Änderungen der Organisationssatzung der Studierendenschaft 

Organisationssatzung 2025-06-18 Änderung Begründung

§ 13 Verhinderung oder Ausscheiden von Mit-
gliedern des Studierendenparlaments 
(3) Scheidet ein Mitglied des Studierendenparla-
ments aus, so rückt die Person mit der nächsthöheren 
Stimmenzahl aus der betroffenen Liste als Mitglied 
nach. Ist kein*e Stellvertreter*in vorhanden, so 
bleibt der Sitz unbesetzt.

§ 13 Verhinderung oder Ausscheiden von Mit-
gliedern des Studierendenparlaments 
(3) Scheidet ein Mitglied des Studierendenparla-
ments aus, so gilt Absatz 1 entsprechend. Ist kein*e 
Stellvertreter*in vorhanden, so bleibt der Sitz unbe-
setzt.

Verwirrende Formulierung, insbesondere mit dem    
§ 27 Abs. 4 der Wahlordnung. 

Die neue Formulierung soll nunmehr komplett auf 
die Wahlordnung referenzieren, um unterschiedliche 
Auslegungen zu vermeiden.

§ 14 Wahl und Abwahl des Präsidiums 
(2) Die Mitglieder des Präsidiums werden mit Zwei-
drittelmehrheit der Mitglieder des Studierendenpar-
laments gewählt. Kommt diese Mehrheit in zwei 
Wahlgängen nicht zustande, so ist im dritten Wahl-
gang gewählt, wer die meisten Stimmen erhalten hat.

§ 14 Wahl und Abwahl des Präsidiums des Stu-
dierendenparlaments 
(2) Die Mitglieder des Präsidiums werden mit Zwei-
drittelmehrheit der Mitglieder des Studierendenpar-
laments gewählt. Kommt diese Mehrheit in zwei 
Wahlgängen nicht zustande, so ist im dritten Wahl-
gang gewählt, wer die meisten Stimmen erhalten hat. 
Jedenfalls nicht gewählt sind Personen, die weni-
ger Stimmen erhalten haben, als es Nein-Stimmen 
gibt.

Der Zusatz soll verhindern, dass Personen nicht 
zwingend gewählt werden müssen bzw. gegen den 
Willen einer Mehrheit des Studierendenparlaments 
in diese wichtigen und repräsentativen Ämter ge-
wählt werden können.

§ 19 Zusammensetzung des Allgemeinen Studie-
rendenausschusses 
(3) Dem Allgemeinen Studierendenausschuss müs-
sen mindestens drei Referenten*innen angehören. 
Die Mitglieder des Vorstands des Allgemeinen Stu-
d i e r e n d e n a u s s c h u s s e s d ü r f e n n i c h t a l s 
Referenten*innen in den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss gewählt werden. Auf den Sitzungen des 
Allgemeinen Studierendenausschusses haben die 
Mitglieder des Vorstands sowie die Referate Stimm-
recht nach § 8. Innerhalb der Referate hat der*die 
gewählte Referent*in den Vorrang. Sollte diese*r 
verhindert sein, benennt er*sie eine Beauftragung 
aus dem Referat, der*die das Stimmrecht ausübt.

§ 19 Zusammensetzung des Allgemeinen Studie-
rendenausschusses 
(3) Dem Allgemeinen Studierendenausschuss müs-
sen mindestens drei Referenten*innen angehören. 
Die Mitglieder des Vorstands des Allgemeinen Stu-
d i e r e n d e n a u s s c h u s s e s d ü r f e n n i c h t a l s 
Referenten*innen in den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss gewählt werden. Auf den Sitzungen des 
Allgemeinen Studierendenausschusses haben die 
Mitglieder des Vorstands sowie die Referate Stimm-
recht nach § 8. Innerhalb der Referate haben die 
gewählten Referenten*innen den Vorrang. Sollten 
diese verhindert sein, benennt der*die jeweilige 
Referent*in eine Beauftragung aus dem Referat, 
der*die das Stimmrecht ausübt.

Kleine sprachliche Präzisierung um klar zu machen, 
dass in Referaten mit mehr als einem*r 
Referenten*in, jede*r Referent*in eine Stimme hat 
und nicht nur eine für das Referat.
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Anlage 1

§ 20 Wahl und Abwahl der Mitglieder des Allge-
meinen Studierendenausschusses 
(1) Die Mitglieder des Vorstandes des Allgemeinen 
Studierendenausschusses werden mit Zweidrittel-
mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments 
gewählt. Kommt diese Mehrheit in zwei Wahlgän-
gen nicht zustande, so ist im dritten Wahlgang ge-
wählt, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Die 
übrigen Referenten*innen des Allgemeinen Studie-
rendenausschusses werden nach der Wahl des Vor-
standes auf dessen Vorschlag vom Studierendenpar-
lament einzeln gewählt. § 9 gilt entsprechend.

§ 20 Wahl und Abwahl der Mitglieder des Allge-
meinen Studierendenausschusses 
(1) Die Mitglieder des Vorstandes des Allgemeinen 
Studierendenausschusses werden mit Zweidrittel-
mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments 
gewählt. Kommt diese Mehrheit in zwei Wahlgän-
gen nicht zustande, so ist im dritten Wahlgang ge-
wählt, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Jeden-
falls nicht gewählt sind Personen, die weniger 
Stimmen erhalten haben, als es Nein-Stimmen 
gibt. Die übrigen Referenten*innen des Allgemeinen 
Studierendenausschusses werden nach der Wahl des 
Vorstandes auf dessen Vorschlag vom Studierenden-
parlament einzeln gewählt. § 9 gilt entsprechend.

Siehe Begründung zu § 14 Abs. 2.

§ 28 Ausscheiden von Mitgliedern 
(2) Scheidet ein Mitglied der Fachschaftvertretung 
aus, so rückt die Person mit der nächsthöheren 
Stimmenzahl nach. Ist keine weitere Person vorhan-
den, so bleibt der Platz frei.

§ 28 Ausscheiden von Mitgliedern der Fach-
schaftsvertretung 
(2) Scheidet ein Mitglied der Fachschaftvertretung 
aus, so rückt eine Person nach § 27 Absatz 4 der 
Wahlordnung der Studierendenschaft nach. Ist 
keine weitere Person vorhanden, so bleibt der Platz 
frei.

Siehe Begründung zu § 13 Abs. 3.

§ 31 Aufgaben 
Die Fachschaftsvertretungskonferenz berät den All-
gemeinen Studierendenausschuss und das Studieren-
denparlament zu den Belangen der Fachschaftsver-
tretungen. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Koordinierung der Zusammenarbeit der ein-
zelnen Fachschaftsvertretungen. 

2. Förderung der Vernetzung und des Austau-
sches zwischen den Fachschaftsvertretun-
gen. 

3. Planung und Durchführung von gemeinsa-
men Veranstaltungen

§ 31 Aufgaben der Fachschaftsvertretungskonfe-
renz 
Die Fachschaftsvertretungskonferenz berät den All-
gemeinen Studierendenausschuss und das Studieren-
denparlament zu den Belangen der Fachschaftsver-
tretungen. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Koordinierung der Zusammenarbeit der ein-
zelnen Fachschaftsvertretungen. 

2. Förderung der Vernetzung und des Austau-
sches zwischen den Fachschaftsvertretun-
gen. 

3. Planung und Durchführung von gemeinsa-
men Veranstaltungen.

Schönheitskorrektur

Organisationssatzung 2025-06-18 Änderung Begründung
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Anlage 1

§ 35 Wahl und Abwahl der Koordination 
(2) Die Mitglieder der Koordination der Fach-
schaftsvertretungskonferenz werden mit Zweidrit-
telmehrheit der Mitglieder der Fachschaftsvertre-
tungskonferenz gewählt. Kommt diese Mehrheit in 
zwei Wahlgängen nicht zustande, so ist im dritten 
Wahlgang gewählt, wer die meisten Stimmen erhal-
ten hat.

§ 35 Wahl und Abwahl der Koordination der 
Fachschaftsvertretungskonferenz 
(2) Die Mitglieder der Koordination der Fach-
schaftsvertretungskonferenz werden mit Zweidrit-
telmehrheit der Mitglieder der Fachschaftsvertre-
tungskonferenz gewählt. Kommt diese Mehrheit in 
zwei Wahlgängen nicht zustande, so ist im dritten 
Wahlgang gewählt, wer die meisten Stimmen erhal-
ten hat. Jedenfalls nicht gewählt sind Personen, 
die weniger Stimmen erhalten haben, als es Nein-
Stimmen gibt.

Siehe Begründung zu § 14 Abs. 2.

Organisationssatzung 2025-06-18 Änderung Begründung
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Anlage 2
Änderungen der Beitragssatzung der Studierendenschaft 

Beitragssatzung 2025-06-18 Änderung Begründung

§ 4 Antragstellung 
(2) Macht eine antragstellende Person glaubhaft, 
dass sie eine verspätete Antragstellung nicht zu ver-
treten hat, gilt der Antrag als rechtzeitig eingegan-
gen, wenn er unverzüglich, spätestens jedoch vor 
Ablauf desjenigen Semesters, für den der Antrag 
gestellt wird, eingereicht wird.

§ 4 Antragstellung 
(2) Der Antrag auf Beitragserstattung ist spätes-
tens nach Beginn des Semesters zu stellen, für 
welches die Erstattung beantragt wird. Macht die 
antragstellende Person glaubhaft, dass sie eine 
verspätete Antragstellung nicht zu vertreten hat, 
so gilt der Antrag als rechtzeitig eingegangen, in-
sofern der Antrag vor Ende des Semesters gestellt 
wird, für welches die Erstattung beantragt wird.

Aus dem alten Abs. 2 geht keine genaue Einrei-
chungsfrist hervor, weswegen die Abwägung, wann 
eine verspätete Antragstellung vorliegt, allenfalls 
schwammig erfolgen kann. 

Der neue Abs. 2 ist dagegen in seiner Schwammig-
keit konkreter, ohne dabei den antragsbearbeitenden 
Personen Ermessen abzuschneiden.

§ 9 Beitragserstattung ohne Nutzungsberechti-
gung des Semestertickets 
(1) Studierenden, die 

1. für das betreffende Semester beurlaubt sind, 
2. nach §§ 152 Absatz 5, 228 Absatz 1 SGB IX 

unentgeltlich zu befördern sind, 
3. aufgrund einer Behinderung den öffentlichen 

Nahverkehr nicht nutzen können, 
4. sich nachweislich aus Studiengründen oder 

Forschungsgründen durchgehend mehr als 
15 Wochen innerhalb mindestens eines Se-
mesters außerhalb des Gültigkeitsbereiches 
des Semestertickets aufhalten, 

5. ihren DE-Semesterticketbeitrag an einer an-
deren Hochschule an die dortige Studieren-
denschaft entrichten, 

6. unverschuldet nicht nach Deutschland ein-
reisen können

§ 9 Beitragserstattung ohne Nutzungsberechti-
gung des Semestertickets 
(1) Studierenden, die 

1. für das betreffende Semester beurlaubt sind, 
2. nach §§ 152 Absatz 5, 228 Absatz 1 SGB IX 

unentgeltlich zu befördern sind, 
3. aufgrund einer Behinderung den öffentlichen 

Nahverkehr nicht nutzen können, 
4. sich nachweislich aus Studiengründen oder 

Forschungsgründen durchgehend mehr als 
15 Wochen innerhalb mindestens eines Se-
mesters außerhalb des Gültigkeitsbereiches 
des Semestertickets aufhalten, 

5. ihren DE-Semesterticketbeitrag an einer an-
deren Hochschule an die dortige Studieren-
denschaft entrichten, 

6. unverschuldet nicht nach Deutschland ein-
reisen können oder 

7. unter die Erstattungsgründe nach § 8 fal-
len

Die Aufnahme des Nr. 7 in Abs. 2 bezüglich der Er-
stattung nach § 8 dient dazu, dass auch hier offen-
kundig ist, dass das Semesterticket auch im Falle des 
§ 8 gesperrt wird.
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Anlage 2

wird auf Antrag der Semesterticketbeitrag gegen 
Sperrung des Semestertickets erstattet. Dem Antrag 
sind geeignete Nachweise beizufügen. Im Fall des 
Nummer 4 ist eine entsprechende Bescheinigung der 
Einrichtung vorzulegen und die Erstattung erfolgt 
lediglich für das Semester, in welchem der Großteil 
des Aufenthaltes liegt. 

e i n g e f ü g t

wird auf Antrag der Semesterticketbeitrag gegen 
Sperrung des Semestertickets erstattet. Dem Antrag 
sind geeignete Nachweise beizufügen. Im Fall des 
Nummer 4 ist eine entsprechende Bescheinigung der 
Einrichtung vorzulegen und die Erstattung erfolgt 
lediglich für das Semester, in welchem der Großteil 
des Aufenthaltes liegt. 

(3) Wird ein Antrag bewusst verzögert gestellt 
oder besteht der begründete Verdacht einer miss-
bräuchlichen Antragstellung, so erlischt der An-
spruch auf Erstattung und der Erstattungsantrag 
kann abgelehnt werden.

Der neue Abs. 3 soll eine Ablehnung ermöglichen, 
wenn antragstellende Personen offensichtlich das 
Semesterticket trotz eines Erstattungsantrags nach § 
9 weiter benutzt haben, benutzen oder benutzen wol-
len.

§ 12 Übergangsregelung 
(1) Auf Beitragserhebungs- und -erstattungsverfah-
ren bezüglich der Beiträge zum Wintersemester 
2024/2025 oder zu vorherige Semester findet die 
Beitragssatzung in ihrer zum jeweiligen Zeitpunkt 
geltenden Fassung Anwendung. 

(2) Erstattungsanträge bezüglich der Beiträge für das 
Wintersemester 2024/2025 oder vorherigen Semes-
tern sind bis zum 1. Juli 2025 zu stellen, soweit sich 
aus der jeweils gültigen Satzung kein früherer Zeit-
punkt ergibt. Nach dem 1. Juli 2025 gestellte Anträ-
ge sind in jedem Falle als verfristet abzulehnen. 

(3) Bei Erstattungs- und Härtefallanträgen für das 
Sommersemester 2025 ist diese Neufassung anzu-
wenden.

§ 12 Übergangsregelung 
(1) Auf Beitragserhebungs- und -erstattungsverfah-
ren bezüglich der Beiträge zum Wintersemester 
2024/2025 oder zu vorherige Semester findet die 
Beitragssatzung in ihrer zum jeweiligen Zeitpunkt 
geltenden Fassung Anwendung. 

(2) Erstattungsanträge bezüglich der Beiträge für 
das Wintersemester 2024/2025 oder vorherigen 
Semestern sind bis zum 1. Juli 2025 zu stellen, 
soweit sich aus der jeweils gültigen Satzung kein 
früherer Zeitpunkt ergibt. Nach dem 1. Juli 2025 
gestellte Anträge sind in jedem Falle als verfristet 
abzulehnen. 

(3) Bei Erstattungs- und Härtefallanträgen für 
das Sommersemester 2025 ist diese Neufassung 
anzuwenden.

Wirkt in der alten Form eher Fehl am Platze, insbe-
sondere, da diese Fassung der Beitragssatzung seit 
2023 gilt.

Beitragssatzung 2025-06-18 Änderung Begründung
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Anlage 3
Änderungen der Wahlordnung der Studierendenschaft 

Wahlordnung 2025-03-26 Änderung Begründung

§ 9 Wahlberechtigtenverzeichnis 
e i n g e f ü g t

§ 9 Wahlberechtigtenverzeichnis 
(7) Nach Ablauf der Frist gemäß Absatz 4 kann die 
Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses nicht mehr 
geltend gemacht werden, auch nicht im Wege der 
Wahlanfechtung. Offenkundige Fehler können durch 
die Wahlleitung jederzeit berichtigt werden.

Aus dem § 11 Abs. 8 der Gremienwahlordnung 
übernommen, um Wahlanfechtungen von Personen 
zu vermeiden, die nicht im Wahlberechtigtenver-
zeichnis stehen, dies nicht bei Auslagen dessen 
überprüft haben und dann nicht wählen dürfen.

§ 12 Zulassung der Wahlvorschläge 
(3) Nicht zugelassen werden Wahlvorschläge, die 

1. verspätet eingegangen sind, 
2. einen Vorbehalt oder eine Bedingung enthal-

ten, 
3. nicht die erforderliche Kandidatenzahl ge-

mäß § 10 Absatz 1 Satz 2 enthalten, 
4. einen nicht wählbaren Kandidaten benennen, 
5. ohne Einverständniserklärung der Wahlbe-

werber eingehen, 
6. Frauen und Männer nicht zu gleichen Teilen 

berücksichtigt und gleichzeitig hierfür 
Gründe gemäß § 10 Absatz 1 nicht darlegen. 

(4) Den Kandidaten endgültig nicht zugelassener 
Wahlvorschläge ist die Entscheidung des Wahlaus-
schusses schriftlich mit einer Begründung mitzutei-
len. 

(5) Enthält ein Wahlvorschlag nicht wählbare Kan-
didaturen oder fehlen Einverständniserklärungen von 
Wahlbewerbenden und sind diese Fehler nicht inner-
halb der in Absatz 3 genannten Frist behoben wor-
den, so streicht der Wahlausschuss die betroffenen 
Bewerbenden aus dem Wahlvorschlag und lässt den 
Wahlvorschlag ohne diese Kandidaturen zu.

§ 12 Zulassung der Wahlvorschläge 
(3) Nicht zugelassen werden Wahlvorschläge, die 

1. verspätet eingegangen sind, 
2. einen Vorbehalt oder eine Bedingung enthal-

ten, 
3. nicht die erforderliche Kandidatenzahl ge-

mäß § 10 Absatz 1 Satz 2 und 3 enthalten, 
4. eine*n nicht wählbare*n Kandidaten*in be-

nennen, 
5. ohne Einverständniserklärung der Kandi-

dierenden eingehen oder 
6. Frauen und Männer nicht zu gleichen Teilen 

berücksichtigt und gleichzeitig hierfür keine 
Gründe gemäß § 10 Absatz 2 nicht darlegen. 

(4) Wird ein Wahlvorschlag vom Wahlausschuss 
endgültig nicht zugelassen, so ist dies der listen-
einreichenden Person unverzüglich vom Wahl-
ausschuss mitzuteilen. Die Entscheidung muss 
schriftlich erfolgen und eine Begründung enthal-
ten. 

(5) Enthält ein Wahlvorschlag nicht wählbare Kan-
didaturen oder fehlen Einverständniserklärungen von 
Wahlbewerbenden und sind diese Fehler nicht inner-
halb der in § 11 Absatz 3 genannten Frist behoben 
worden, so streicht der Wahlausschuss die betroffe-
nen Bewerbenden aus dem Wahlvorschlag und lässt 
den Wahlvorschlag ohne diese Kandidaturen zu.

Zu Abs. 3: Anpassungen er Verweise. 

Zu Abs. 4: Umformulierung zur besseren Lesbarkeit. 

Zu Abs. 5: Anpassung des Verweises.
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Anlage 3

§ 27 Verteilung der Sitze und Regelung des Nach-
rückverfahrens 
(3) Innerhalb der Wahlvorschläge sind die Sitze der 
darin aufgeführten Bewerbenden in der Reihung 
aufgrund § 27 Absatz 1 zuzuteilen. Haben mehrere 
Bewerbende die gleiche Anzahl von Stimmen, ent-
scheidet die Reihenfolge der Benennung der Bewer-
benden über die Zuweisung des Sitzes. 

(4) Die nicht gewählten Bewerbenden eines Wahl-
vorschlages sind in der Reihenfolge gemäß § 27 Ab-
satz 1 nachrückende Personen für die auf diesen 
Wahlvorschlag entfallenden Sitze. Ist für einen 
Wahlvorschlag eine nachrückende Person nicht oder 
nicht mehr vorhanden, so gilt § 27 Absatz 2 entspre-
chend. 

(6) Ein gewähltes Mitglied eines Organs der verfass-
ten Studierendenschaft verliert Ämter und seine*ihre 
Mandate für diese, solange es im Vorstand des All-
gemeinen Studierendenausschusses ist. Hiervon aus-
genommen sind Ämter in den Wahlorganen oder der 
Fachschaftsvertretung. Für den frei gewordenen Sitz 
im Studierendenparlament gilt das Nachrückverfah-
ren gemäß § 27 Absatz 4.

§ 27 Verteilung der Sitze und Regelung des Nach-
rückverfahrens 
(3) Innerhalb der Wahlvorschläge sind die Sitze der 
darin aufgeführten Bewerbenden in der Reihung 
aufgrund § 26 Absatz 1 zuzuteilen. Haben mehrere 
Bewerbende die gleiche Anzahl von Stimmen, ent-
scheidet die Reihenfolge der Benennung der Bewer-
benden über die Zuweisung des Sitzes. 

(4) Die nicht gewählten Bewerbenden eines Wahl-
vorschlages sind in der Reihenfolge gemäß § 26 Ab-
satz 1 nachrückende Personen für die auf diesen 
Wahlvorschlag entfallenden Sitze. Ist für einen 
Wahlvorschlag eine nachrückende Person nicht oder 
nicht mehr vorhanden, so gilt § 27 Absatz 2 Satz 1 
entsprechend. 

(6) Ein gewähltes Mitglied eines Organs der verfass-
ten Studierendenschaft verliert Ämter und seine*ihre 
Mandate für diese, solange es im Vorstand des All-
gemeinen Studierendenausschusses ist. Hiervon aus-
genommen sind Ämter in den Wahlorganen oder der 
Fachschaftsvertretung. Für den frei gewordenen Sitz 
im Studierendenparlament gilt das Nachrückverfah-
ren gemäß § 27 Absatz 4.

Zu Abs. 1 und 2: der Verweis auf § 26 Abs 1 er-
scheint sinnvoller, da hier steht, dass der Wahlaus-
schuss die Reihenfolge anhand der Vorzugsstimmen 
festlegt. 

Zum restlichen Abs. 2: Der Verweis zu § 27 Abs. 2 
S. 1 reicht aus, da es nicht sinnvoll erscheint die 
Wahlleitung mitten im Amtsjahr im Zweifel noch 
Lose ziehen zu lassen. Auch dem Wortlaut nach soll 
hier nur auf das Szenario, wenn durch Rücktritt ein 
Sitz aus der Liste selbst nicht besetz werden kann, 
Bezug genommen werden.

Wahlordnung 2025-03-26 Änderung Begründung
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